
 

1 

 

 

IBU-tec advanced materials AG 

Weimar 

 

ISIN DE000A0XYHT5 

WKN A0XYHT 

 

 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: DE000A0XYHT5-GMET-202605 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der IBU-tec advanced materials AG ein, 

die am Dienstag, den 19. Mai 2026, um 10:00 Uhr, im 

Seminargebäude der Weimarhalle, 

Unesco-Platz 1, 

99423 Weimar 

stattfindet. 
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Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IBU-tec advanced materials AG 

und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des Lageberichts 

der IBU-tec advanced materials AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 

und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Diese Unterlagen sind von der Einberufung an und auch während der Hauptversammlung 

über die Internetadresse 

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung  

zugänglich und liegen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. 

Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat 

den Jahres- und Konzernabschluss gemäß § 172 AktG bereits gebilligt hat und der 

Jahresabschluss damit festgestellt ist. 

2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der  

IBU-tec advanced materials AG zum 31. Dezember 2025 in Höhe von EUR 2.814.983,10 wie 

folgt zu verwenden: 

(a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,12 je dividendenberechtigter Stückaktie 

(entspricht einem Gesamtbetrag von EUR 570.000,00); 

(b) Vortrag des verbleibenden Betrags von EUR 2.244.983,10 auf neue Rechnung. 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 des Aktiengesetzes ist der Anspruch auf Zahlung der Dividende 

am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, also am  

22. Mai 2026, fällig. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 

des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Saarbrücker Str. 21, 10405 Berlin zum 

Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen.  

  

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung
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6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die 

Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/II und die Schaffung eines neuen 

Genehmigten Kapitals 2026 für Bar- und/oder Sachkapitalerhöhungen mit der 

Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende 

Änderungen von Ziffer 4 der Satzung 

Gemäß Ziffer 4, Abs. 4.2 bis 4.5 (einschließlich) der Satzung war der Vorstand ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. April 2026 

um bis zu EUR 1.900.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.900.000 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2021/II). Ferner war der Vorstand gemäß Ziffern 4.6 bis 4.9 (einschließlich) der Satzung 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 

28. April 2026 um bis zu EUR 475.000,00 durch Ausgabe von bis zu 475.000 neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). 

Von beiden Ermächtigungen wurde kein Gebrauch gemacht. Daher sollen sie aufgehoben 

werden. 

Um der Gesellschaft auch künftig die notwendige Flexibilität hinsichtlich ihrer Finanzierung 

zu geben, soll ein neues genehmigtes Kapital für Bar- und/oder Sachkapitalerhöhungen mit 

einer Laufzeit bis zum 18. Mai 2031 und der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 

geschaffen werden (Genehmigtes Kapital 2026).  

Ziffer 4 der Satzung der Gesellschaft soll entsprechend angepasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Die in Ziffer 4, Abs. 4.2 bis 4.5 (einschließlich) der Satzung enthaltene Ermächtigung 

des Vorstands, bis zum 28. April 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt  

EUR 1.900.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.900.000 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2021/II) wird aufgehoben. 

2. Die in Ziffer 4, Abs. 4.6 bis 4.9 (einschließlich) der Satzung enthaltene Ermächtigung 

des Vorstands, bis zum 28. April 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt  

EUR 475.000,00 durch Ausgabe von bis zu 475.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I) wird 

aufgehoben. 

3. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 18. Mai 2031 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 

EUR 2.375.000,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 2.375.000 neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2026). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 

Aktienausgabe und der Durchführung der Kapitalerhöhungen festzulegen. Den 

Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von 

einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder 

Unternehmen i.S.v. § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der 

Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

- für Spitzenbeträge; 
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- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, 

wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

notierten Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und die 

in Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 

ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 

und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 20 %-Grenze sind Aktien der 

Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung gemäß oder entsprechend § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder 

veräußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien 

anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 

oder Optionsrechten bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 

aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden bzw. 

noch ausgegeben werden können, sofern die Schuldverschreibungen in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 

des Bezugsrechts ausgegeben wurden; 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Aktien 

insbesondere – aber ohne Beschränkung hierauf – zum Zweck des 

unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen sowie Darlehens- und sonstigen Verbindlichkeiten; 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, 

die von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen 

ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte 

bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten zustände. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026 

entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026 

oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

4. Ziffer 4 Abs. 4.2 bis Abs. 4.9 (einschließlich) der Satzung werden wie folgt neu gefasst: 

"4.2 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 

der Gesellschaft bis zum 18. Mai 2031 einmalig oder mehrmalig um bis zu 

insgesamt EUR 2.375.000,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 2.375.000 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die 

Bedingungen der Aktienausgabe und der Durchführung der Kapitalerhöhungen 

festzulegen. 

4.3 Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können 

auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten 

oder Unternehmen i.S.v. § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht). 

4.4 Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

- für Spitzenbeträge;  
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- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, 

wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

notierten Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und die 

in Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 

ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 

und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 20 %-Grenze sind Aktien der 

Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung gemäß oder entsprechend § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder 

veräußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien 

anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 

oder Optionsrechten bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 

aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden bzw. 

noch ausgegeben werden können, sofern die Schuldverschreibungen in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 

des Bezugsrechts ausgegeben wurden; 

-  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Aktien 

insbesondere – aber ohne Beschränkung hierauf – zum Zweck des 

unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen sowie Darlehens- und sonstigen Verbindlichkeiten; 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, 

die von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen 

ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte 

bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten zustände. 

4.5 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026 

entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 

2026 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

4.6 (bleibt frei) 

4.7 (bleibt frei) 

4.8 (bleibt frei) 

4.9 (bleibt frei)" 
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Bericht des Vorstands gemäß § 203 Absatz 1, Absatz 2 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 

Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 (Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, 

Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/II und Schaffung eines neuen Genehmigten 

Kapitals 2026 für Bar- und/oder Sachkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit des 

Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Änderungen von  

Ziffer 4 der Satzung): 

Zu Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung am 19. Mai 2026 schlagen Vorstand und 

Aufsichtsrat vor, die nicht genutzten und am 28. April 2026 ausgelaufenen genehmigten Kapitalia 

(Genehmigtes Kapital 2021/I in Höhe von EUR 475.000,00 und Genehmigtes Kapital 2021/II in Höhe 

von EUR 1.900.000,00) aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital für Bar- und/oder 

Sachkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

(Genehmigtes Kapital 2026) zu beschließen.  

Das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2026 soll den Vorstand ermächtigen, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 18. Mai 2031 um bis zu insgesamt 

EUR 2.375.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu insgesamt 2.375.000 neuen, 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Volumen 

des neuen Genehmigten Kapitals 2026 beträgt damit 50 % des derzeitigen Grundkapitals der 

Gesellschaft. Damit stünde dem Vorstand ein genehmigtes Kapital in Höhe des gesetzlich zulässigen 

Höchstvolumens von 50 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zur Verfügung. 

Das Genehmigte Kapital 2026 soll der Gesellschaft ermöglichen, auch weiterhin kurzfristig das für 

die Fortentwicklung des Unternehmens erforderliche Kapital an den Kapitalmärkten durch die 

Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen und schnell und flexibel ein günstiges Marktumfeld zur Deckung 

eines künftigen Finanzierungsbedarfes zu nutzen. Da Entscheidungen über die Deckung eines 

künftigen Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft 

hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Hauptversammlungen oder von der Einberufungsfrist 

einer außerordentlichen Hauptversammlung abhängig ist. Diesen Umständen hat der Gesetzgeber 

mit dem Instrument des "genehmigten Kapitals" Rechnung getragen. 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 steht den Aktionären grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zu (§ 203 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG). Die Ausgabe von Aktien 

unter Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechts im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG ist dabei bereits 

nach dem Gesetz nicht als Bezugsrechtsausschluss anzusehen, da den Aktionären letztlich die 

gleichen Bezugsrechte gewährt werden wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen 

Gründen werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitut(e) oder ein oder mehrere nach § 53 Abs. 

1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätige Unternehmen an der Abwicklung beteiligt. 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen 

das Bezugsrecht ausschließen zu können: 

1. Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge 

vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Dies ist erforderlich, um ein technisch 

durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können und damit die Abwicklung des 

Bezugsrechts der Aktionäre zu erleichtern. Die als freien Spitzen vom Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden bestmöglich verwertet. Der mögliche 

Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand 

und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich 

gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen.  

2. Weiterhin soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen ausschließen können, wenn der 

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien gleicher 

Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und die in Ausnutzung dieser Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung der Ermächtigung. Diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des 
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Bezugsrechtsausschlusses (so genannter vereinfachter Bezugsrechtsausschluss) versetzt 

die Verwaltung in die Lage, günstige Marktverhältnisse schnell und flexibel auszunutzen, 

um bestehenden Kapitalbedarf zu decken und dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung 

einen möglichst hohen Mittelzufluss und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel 

der Gesellschaft zu erreichen. Die bei Einräumung eines Bezugsrechts erforderliche 

zweiwöchige Bezugsfrist (§ 186 Abs. 1 Satz 2 AktG) lässt eine vergleichbar kurzfristige 

Reaktion auf aktuelle Marktverhältnisse demgegenüber nicht zu. Ferner kann wegen der 

Volatilität der Kapitalmärkte ein marktnaher Ausgabepreis in der Regel nur festgesetzt 

werden, wenn die Gesellschaft hieran nicht über einen längeren Zeitraum gebunden ist. Bei 

Einräumung eines Bezugsrechts muss der endgültige Bezugspreis indes spätestens drei 

Tage vor Ablauf der Bezugsfrist bekannt gegeben werden (§ 186 Abs. 2 Satz 2 AktG). Es 

besteht hier daher ein höheres Marktrisiko – insbesondere das über mehrere Tage 

bestehende Kursänderungsrisiko – als bei einer bezugsrechtsfreien Zuteilung. Für eine 

erfolgreiche Platzierung ist daher regelmäßig ein entsprechender Sicherheitsabschlag auf 

den aktuellen Börsenkurs erforderlich; dies führt in der Regel zu nicht marktnahen 

Konditionen und damit einem geringeren Mittelzufluss für die Gesellschaft als bei einer unter 

Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführten Kapitalerhöhung. Auch ist bei Gewährung 

eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit hinsichtlich der Ausübung der Bezugsrechte 

durch die Bezugsberechtigten eine vollständige Platzierung nicht ohne Weiteres 

gewährleistet und eine anschließende Platzierung bei Dritten in der Regel mit zusätzlichen 

Aufwendungen verbunden. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 

liegt aus den genannten Gründen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Sie 

stellt zugleich sicher, dass von ihr nur Gebrauch gemacht wird, wenn der anteilige Betrag 

am Grundkapital der Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung ausgegeben werden, 

insgesamt 20 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt der Erteilung noch im Zeitpunkt der 

Ausnutzung der Ermächtigung überschreitet. Auf diese Begrenzung sind Aktien der 

Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer 

anderweitigen Ermächtigung gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. Ferner sind Aktien der 

Gesellschaft anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 

oder Optionsrechten bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus Wandel- 

oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) ausgegeben 

werden bzw. noch ausgegeben werden können, soweit die Schuldverschreibungen während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben wurden. Diese Anrechnung dient dem Interesse der Aktionäre an 

einer möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung. Da der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenkurs der Aktie nicht wesentlich unterschreiten darf und die Ermächtigung 

zu dieser Form des Bezugsrechtsauschlusses nur ein beschränktes Volumen hat, sind die 

Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt. Sie haben so grundsätzlich die Möglichkeit, 

ihre relative Beteiligung über einen Zukauf über die Börse zu vergleichbaren Bedingungen 

aufrecht zu erhalten. Ferner wird durch die Ausgabe der neuen Aktien nahe am Börsenkurs 

der betreffenden Gattung eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Werts der 

bestehenden Aktien vermieden. Der Vorstand wird den Abschlag gegenüber dem 

Börsenkurs unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt so gering wie 

möglich halten. 

3. Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden 

können, insbesondere um die neuen Aktien der Gesellschaft zum Zweck des unmittelbaren 

oder mittelbaren Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 

Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen sowie Darlehens- und sonstigen 

Verbindlichkeiten, anbieten zu können. 

Die Praxis zeigt, dass die Anteilseigner attraktiver Akquisitionsobjekte zum Teil ein starkes 

Interesse haben – z. B. zur Wahrung eines gewissen Einflusses auf den Gegenstand der 

Sacheinlage – Stückaktien der Gesellschaft als Gegenleistung zu erwerben. Für die 

Möglichkeit, die Gegenleistung nicht ausschließlich in Barleistungen, sondern auch in Aktien 

oder nur in Aktien zu erbringen, spricht unter dem Gesichtspunkt einer optimalen 
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Finanzstruktur zudem, dass in dem Umfang, in dem neue Aktien als Akquisitionswährung 

verwendet werden können, die Liquidität der Gesellschaft geschont, eine 

Fremdkapitalaufnahme vermieden wird und der bzw. die Verkäufer an zukünftigen 

Kurschancen beteiligt werden. Das führt zu einer Verbesserung der Wettbewerbsposition 

der Gesellschaft bei Akquisitionen. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als 

Akquisitionswährung einzusetzen, gibt der Gesellschaft damit den notwendigen 

Handlungsspielraum, solche Akquisitionsgelegenheiten schnell und flexibel zu ergreifen und 

versetzt sie in die Lage, selbst größere Einheiten gegen Überlassung von Aktien zu erwerben. 

Auch bei Wirtschaftsgütern sollte es möglich sein, sie unter Umständen gegen Aktien zu 

erwerben. Für beides muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können. 

Weil solche Akquisitionen häufig kurzfristig erfolgen müssen, ist es wichtig, dass sie in der 

Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung beschlossen 

werden. Es bedarf daher eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats schnell zugreifen kann. 

Das Bezugsrecht soll außerdem ausgeschlossen werden können, um Darlehens- oder 

andere Verbindlichkeiten als Sacheinlagen in die Gesellschaft einzubringen. Bilanziell 

handelt es sich um die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital und damit um eine 

Verbesserung der Eigenkapitalbasis. Die damit verbundene Verbesserung der 

Finanzstruktur der Gesellschaft kann im Interesse der Gesellschaft liegen. 

4. Das Bezugsrecht soll auch ausgeschlossen werden können, soweit den Inhabern der von 

der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen 

mit Options- und Wandlungsrechten bzw. -pflichten, ein Bezugsrecht auf neue Aktien nach 

Maßgabe der jeweiligen Ausgabebedingungen gewährt wird. Die Bedingungen von 

Schuldverschreibungen mit Options- und Wandlungsrechten bzw. -pflichten sehen zur 

erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt üblicherweise einen Verwässerungsschutz vor, 

der sicherstellt, dass den Inhabern bzw. den Gläubigern der Schuldverschreibungen mit 

Options- und Wandlungsrechten bzw. -pflichten bei späteren Emissionen von Aktien ein 

Bezugsrecht auf diese Aktien eingeräumt wird, wie es Aktionären zusteht. Die 

Bezugsberechtigten werden damit so gestellt, als hätten sie von ihren Bezugsrechten 

Gebrauch gemacht und seien Aktionäre. Um die betreffenden Emissionen 

(Schuldverschreibungen mit Options- und Wandlungsrechten bzw. -pflichten) mit einem 

solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre 

auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das dient der erleichterten Platzierung der 

Emissionen bzw. einer Platzierung zu besseren Bedingungen und damit dem Interesse der 

Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur ihrer Gesellschaft. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 

Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Von 

dieser Möglichkeit wird nur dann Gebrauch gemacht, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands 

und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.  

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede erfolgte Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

2026 berichten. 
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7. Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen 

und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der 

Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und über die 

Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 mit gleichzeitiger Schaffung eines neuen 

bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026/I) sowie entsprechende 

Satzungsänderungen 

Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. April 2021 unter 

Tagesordnungspunkt 8 erteilte Ermächtigung, Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000,00 

zu begeben, läuft am 28. April 2026 aus. Ziffer 4 Abs. 4.10 der Satzung der Gesellschaft 

enthält ein bedingtes Kapital in Höhe von EUR 2.375.000,00 (Bedingtes Kapital 2021), das 

zur Bedienung von Bezugsrechten der Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit 

Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) dient, die die Gesellschaft oder ihre 

Konzerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 

vom 29. April 2021 bis zum 28. April 2026 begeben konnten. Von dieser Ermächtigung wurde 

kein Gebrauch gemacht. Daher wird das Bedingte Kapital 2021 nicht mehr benötigt und soll 

aufgehoben werden. 

Um der Gesellschaft in den kommenden fünf Jahren weiterhin Flexibilität bei der 

Finanzierung ihrer Aktivitäten zu ermöglichen, soll eine neue Ermächtigung des Vorstands 

zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 

Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie ein 

entsprechendes bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2026/I) beschlossen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

1. Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 

Das Bedingte Kapital 2021 gemäß Ziffer 4 Abs. 4.10 der Satzung sowie die darauf 

bezogene Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Fassungsänderung gemäß Ziffer 4 Abs. 

4.11 der Satzung wird aufgehoben. 

2. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 

Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

Die nachfolgende Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 

Bezugsrechts wird mit Eintragung der unter Ziffer 4 dieses Tagesordnungspunktes 7 

vorgeschlagenen Satzungsänderung wirksam. 

(a) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienanzahl 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. Mai 

2031 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 

(zusammen "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 150.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den 

Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw. 

Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 2.375.000 Stückaktien der Gesellschaft mit 
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einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 2.375.000,00 nach näherer 

Maßgabe der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren. Die 

jeweiligen Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können auch 

Pflichtwandlungen zum Ende der Laufzeit oder zu anderen Zeiten vorsehen, 

einschließlich der Verpflichtung zur Ausübung des Options- und Wandlungsrechts. 

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch ganz oder teilweise gegen 

Erbringung von Sacheinlagen erfolgen. 

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung auf den 

entsprechenden Gegenwert – in einer ausländischen gesetzlichen Währung, 

beispielsweise eines OECD-Landes, begeben werden. Sie können auch durch 

Gesellschaften mit Sitz im In- und Ausland begeben werden, an denen die 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist (nachstehend 

"Konzerngesellschaften"). In diesem Falle wird der Vorstand ermächtigt, für die 

Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den 

Inhabern oder Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Options- oder 

Wandlungsrechte (auch mit Options- bzw. Wandlungspflicht) für Stückaktien der 

Gesellschaft zu gewähren. 

Die Schuldverschreibungen können mit einer festen oder einer variablen Verzinsung 

ausgestattet werden. Die Verzinsung kann auch wie bei einer 

Gewinnschuldverschreibung ganz oder teilweise von der Höhe der Dividenden der 

Gesellschaft abhängig sein. 

Die Schuldverschreibungen können in Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. 

(b) Options- bzw. Wandlungsrecht 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 

Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber 

berechtigen, nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen 

Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass 

Spitzen zusammengelegt und gegebenenfalls gegen Zuzahlung zum Bezug ganzer 

Aktien aufaddiert und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die Optionsbedingungen 

können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch Übertragung von 

Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls bare Zuzahlung erfüllt werden kann. 

Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem Genussrecht oder einer 

Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden.  

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber das 

Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 

festzulegenden Wandelanleihebedingungen in Stückaktien der Gesellschaft 

umzutauschen. Das Wandlungsverhältnis kann sich aus der Division des Nennbetrags 

oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer 

Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den 

Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft ergeben und kann auf eine volle Zahl 

auf­ oder abgerundet werden; gegebenenfalls kann eine in bar zu leistende 

Zuzahlung festgesetzt werden. Es kann auch vorgesehen werden, dass Spitzen 

zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Entsprechendes gilt, wenn 

sich das Wandlungsrecht bzw. die Wandlungspflicht auf ein Genussrecht oder eine 

Gewinnschuldverschreibung bezieht. 

Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung auszugebenden 

Stückaktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht 

übersteigen. § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 
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(c) Wandlungs- und Optionspflicht 

Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Options- bzw. 

eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt 

(jeweils auch "Endfälligkeit") oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei 

Endfälligkeit der Schuldverschreibungen den Inhabern der Schuldverschreibungen 

ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 

Gesellschaft zu gewähren. In diesen Fällen kann der Options- oder Wandlungspreis 

für eine Aktie dem arithmetischen Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der 

Gesellschaft im Xetra-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem 

entsprechenden Nachfolgesystem während der zehn Börsenhandelstage vor oder 

nach dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des unter 

Ziffer 2 (e) genannten Mindestpreises liegt. § 9 Absatz 1 i.V.m. § 199 Absatz 2 AktG 

sind zu beachten. 

(d) Gewährung neuer oder bestehender Aktien, Geldzahlung 

Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können das Recht der 

Gesellschaft vorsehen, im Falle der Optionsausübung bzw. Wandlung nicht neue 

Aktien zu gewähren, sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen. Die 

Anleihebedingungen können ferner vorsehen, dass die Schuldverschreibungen nach 

Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in neue Aktien aus 

genehmigtem Kapital, in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder in Aktien 

einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt werden können bzw. ein 

Optionsrecht oder eine Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden 

kann. 

(e) Options- bzw. Wandlungspreis 

Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die Options- und/oder 

Wandlungsrechte vorsehen, muss der jeweils festzusetzende Options- bzw. 

Wandlungspreis mindestens 80 Prozent des arithmetischen Durchschnitts der 

Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 

letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der Beschlussfassung über die Ausgabe 

der Schuldverschreibungen durch den Vorstand oder – für den Fall der Einräumung 

eines Bezugsrechts der Aktionäre – mindestens 80 Prozent des arithmetischen 

Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 

im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum dritten Tag vor der 

Bekanntmachung der endgültigen Konditionen gemäß § 186 Absatz 2 Satz 2 AktG 

(einschließlich) betragen.  

(f) Verwässerungsschutz 

Erhöht die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist ihr Grundkapital 

unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder begibt weitere Options- 

oder Wandelschuldverschreibungen bzw. gewährt oder garantiert Options- oder 

Wandlungsrechte und räumt den Inhabern schon bestehender Options- oder 

Wandlungsrechte hierfür kein Bezugsrecht ein, wie es ihnen nach Ausübung des 

Options- oder Wandlungsrechts bzw. der Erfüllung ihrer Options- bzw. 

Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde, oder wird durch eine 

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht, kann über die 

Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen sichergestellt werden, dass der 

wirtschaftliche Wert der bestehenden Options- bzw. Wandlungsrechte unberührt 

bleibt, indem die Options- oder Wandlungsrechte wertwahrend angepasst werden, 

soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz zwingend geregelt ist. Dies gilt 

entsprechend für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer Kapitalmaßnahmen, 
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von Umstrukturierungen, einer Kontrollerlangung durch Dritte, der Zahlung einer 

Dividende oder anderer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer Verwässerung des 

Werts der Aktien führen können. § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben 

unberührt. 

(g) Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d. h. die 

Schuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft zum 

Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder 

mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen i. S. v. 

§ 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Werden Schuldverschreibungen von Konzerngesellschaften der Gesellschaft 

ausgegeben, stellt die Gesellschaft die entsprechende Gewährung des Bezugsrechts 

für die Aktionäre der Gesellschaft sicher. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen, 

(i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; 

(ii) sofern die Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungs- oder Optionspflichten gegen Barleistung ausgegeben werden und 

der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden 

ermittelten Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich im Sinne 

der §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Diese 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für 

Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag 

des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 20 % des Grundkapitals 

entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser 

Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 

Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals sind Aktien der Gesellschaft 

anzurechnen, (i) die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden, und (ii) die zur 

Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 

bzw. mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben werden oder 

auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden; 

(iii) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. 

Options- oder Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder deren 

Konzerngesellschaften ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf 

Schuldverschreibungen in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von 

Options- oder Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde; 

(iv) soweit sie gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne Beschränkung 

hierauf – zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen und sonstigen mit einem 

Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen 

(einschließlich Forderungen), Immobilien und Immobilienportfolios 

ausgegeben werden, sofern der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem nach vorstehender Ziffer 2 (g) (ii) zu ermittelnden Wert der 

Schuldverschreibungen steht. 
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Soweit Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte ohne Options- oder 

Wandlungsrechte bzw. Options- oder Wandlungspflichten ausgegeben werden, wird 

der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auf Schuldverschreibungen insgesamt auszuschließen, wenn diese 

Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte obligationsähnlich 

ausgestattet sind, d. h. wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft 

begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und wenn die Höhe der 

Verzinsung nicht auf der Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des 

Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Die Verzinsung und der 

Ausgabebetrag der Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte müssen 

zudem den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. 

(h) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und 

Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz und Art der 

Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutz-

bestimmungen, Options- bzw. Wandlungszeitraum sowie den Options- und 

Wandlungspreis festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die 

Schuldverschreibungen begebenden Konzerngesellschaften festzulegen. 

3. Schaffung eines bedingten Kapitals 2026/I  

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 2.375.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.375.000 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2026/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur so weit durchgeführt, wie die Inhaber 

bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 

Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Options- und/oder 

Wandlungsrechten bzw. Options- und Wandlungspflichten (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente), die die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19. Mai 2026 bis zum 18. Mai 

2031 begeben bzw. garantieren werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten 

aus diesen Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder ihre Pflicht zur 

Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen, und zwar in allen Fällen jeweils soweit das 

Bedingte Kapital 2026/I nach Maßgabe der Anleihebedingungen der 

Schuldverschreibungen benötigt wird. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 

nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 

bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen 

vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit 

rechtlich zulässig, kann der Vorstand die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend 

hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz, auch für ein bereits 

abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. 

 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 

des Bedingten Kapitals 2026/I anzupassen. Entsprechendes gilt im Falle der 

Nichtausnutzung der vorgenannten Ermächtigungen zur Ausgabe von Options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder 

Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) nach Ablauf des 

Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 

2026/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten 

bzw. für die Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten. 
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4. Änderung der Satzung 

Es wird anstelle des Bedingten Kapitals 2021 ein neues Bedingtes Kapital 2026/I 

geschaffen. Ziffer 4 Abs. 4.10 und Abs. 4.11 der Satzung werden dafür wie folgt neu 

gefasst: 

"4.10 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.375.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

2.375.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2026/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur so weit 

durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder 

Genussrechten mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und 

Wandlungspflichten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die die 

Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19. Mai 2026 bis zum  

18. Mai 2031 begeben bzw. garantieren werden, von ihren Options- bzw. 

Wandlungsrechten aus diesen Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder 

ihre Pflicht zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen, und zwar in allen Fällen 

jeweils soweit das Bedingte Kapital 2026/I nach Maßgabe der 

Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen benötigt wird. Die Ausgabe der 

neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 

Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. 

Wandlungspreis. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich 

zulässig, kann der Vorstand die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend 

hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz, auch für ein bereits 

abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. 

4.11 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2026/I anzupassen. Entsprechendes gilt im 

Falle der Nichtausnutzung der vorgenannten Ermächtigungen zur Ausgabe von 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen 

und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) nach Ablauf 

des Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten 

Kapitals 2026/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten." 
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Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Absatz 4 Satz 2 i.V.m. 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu 

Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung 

des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung 

des Bedingten Kapitals 2021 mit gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 

(Bedingtes Kapital 2026/I) sowie über die entsprechenden Satzungsänderungen): 

Die bisherige Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 

mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, die die Hauptversammlung am 

29. April 2021 beschlossen hatte, läuft am 28. April 2026 aus. Sie wurde nicht genutzt. Daher wird 

auch das mit der vorgenannten Ermächtigung geschaffene Bedingte Kapital 2021 nicht mehr 

benötigt und soll aufgehoben werden. 

Um der Gesellschaft in den kommenden fünf Jahren weiterhin Flexibilität bei der Finanzierung ihrer 

Aktivitäten zu ermöglichen, wird unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagen, den Vorstand bis zum 

18. Mai 2031 zu ermächtigen, einmal oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen 

lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen 

"Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000,00 mit oder ohne 

Laufzeitbegrenzung mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu begeben 

und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte 

(auch mit Options- bzw. Wandlungspflicht) auf insgesamt bis zu 2.375.000 Stückaktien der 

Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 2.375.000,00 nach näherer 

Maßgabe der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren. Zugleich soll ein neues 

bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2026/I) geschaffen werden. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000,00 soll dem 

Vorstand insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer im 

Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen. Die Begebung 

von Schuldverschreibungen kann dabei zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- und 

Eigenkapitalaufnahme der Gesellschaft die Möglichkeit bieten, je nach Marktlage attraktive 

Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen.  

Die ebenfalls vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Options- und/oder 

Wandlungsrechten auch Options- oder Wandlungspflichten zu begründen, erweitert den Rahmen für 

die Ausgestaltung dieses Finanzierungsinstruments. Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft ferner 

die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst oder über Konzerngesellschaften zu 

platzieren. Schuldverschreibungen können außer in Euro auch in ausländischen gesetzlichen 

Währungen, wie beispielsweise eines OECD-Landes, mit und ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben 

werden. 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu gewähren. Bei 

einer Platzierung über Konzerngesellschaften muss die Gesellschaft ebenfalls sicherstellen, dass den 

Aktionären der Gesellschaft das gesetzliche Bezugsrecht gewährt wird. Um die Abwicklung zu 

erleichtern, ist die Möglichkeit vorgesehen, die Schuldverschreibungen an ein oder mehrere 

Kreditinstitute oder Unternehmen i. S. v. § 186 Abs. 5 AktG mit der Verpflichtung auszugeben, den 

Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten (sog. 

mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand soll jedoch auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich 

aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen 

Bezugsverhältnisses ergeben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert in 

diesen Fällen die Abwicklung der Kapitalmaßnahme. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger 

Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Durch die Beschränkung auf Spitzenbeträge 
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erleiden die Aktionäre keine nennenswerte Verwässerung; sie ist nach Ansicht des Vorstands sachlich 

gerechtfertigt und angemessen. 

Zudem soll der Vorstand in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt sein, 

bei einer Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Barleistung das Bezugsrecht mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen ihren nach 

anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten Marktwert nicht wesentlich 

unterschreitet. Dies kann zweckmäßig sein, um günstige Börsensituationen rasch wahrnehmen und 

eine Schuldverschreibung schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu 

können. Da die Aktienmärkte volatil sein können, hängt die Erzielung eines möglichst vorteilhaften 

Emissionsergebnisses in verstärktem Maße oft davon ab, ob auf Marktentwicklungen kurzfristig 

reagiert werden kann. Günstige, möglichst marktnahe Konditionen können in der Regel nur 

festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft an diese nicht für einen zu langen Angebotszeitraum 

gebunden ist. Bei Bezugsrechtsemissionen ist, um die Erfolgschancen der Emission für den gesamten 

Angebotszeitraum sicherzustellen, in der Regel ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag 

erforderlich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit 

bei Options- und Wandelanleihen der Konditionen dieser Anleihe) bis zum drittletzten Tag der 

Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität der Aktienmärkte besteht aber auch dann ein Marktrisiko über 

mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen führt. 

Auch ist bei der Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit der Ausübung 

(Bezugsverhalten) eine alternative Platzierung bei Dritten erschwert bzw. mit zusätzlichem Aufwand 

verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge 

der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf eine Veränderung der Marktverhältnisse reagieren, was zu einer 

für die Gesellschaft ungünstigeren Kapitalbeschaffung führen kann. Die Interessen der Aktionäre 

werden dadurch gewahrt, dass die Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert 

ausgegeben werden. Der Marktwert ist nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen zu 

ermitteln. Der Vorstand wird bei seiner Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Situation am Kapitalmarkt den Abschlag vom Marktwert so gering wie möglich halten. Damit wird 

der rechnerische Wert eines Bezugsrechts so gering sein, dass den Aktionären durch den 

Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Eine 

marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit die Vermeidung einer nennenswerten 

Wertverwässerung können auch erfolgen, indem der Vorstand ein sog. Bookbuilding-Verfahren 

durchführt. Bei diesem Verfahren werden die Investoren gebeten, auf der Grundlage vorläufiger 

Anleihebedingungen Kaufanträge zu übermitteln und dabei z.B. den für marktgerecht erachteten 

Zinssatz und/oder andere ökonomische Komponenten zu spezifizieren. Nach Abschluss der 

Bookbuilding-Periode werden auf der Grundlage der von Investoren abgegebenen Kaufanträge die 

bis dahin noch offenen Bedingungen, z.B. der Zinssatz, marktgerecht gemäß dem Angebot und der 

Nachfrage festgelegt. Auf diese Weise wird der Gesamtwert der Schuldverschreibungen marktnah 

bestimmt. Durch ein solches Bookbuilding-Verfahren kann der Vorstand sicherstellen, dass eine 

nennenswerte Verwässerung des Werts der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt. 

Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu 

annähernd gleichen Bedingungen durch Erwerb über die Börse aufrechtzuerhalten. Dadurch werden 

ihre Vermögensinteressen angemessen gewahrt. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 

gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gilt nur für 

Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von 

insgesamt nicht mehr als 20 % des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Der Beschlussvorschlag sieht zudem eine Anrechnungsklausel vor: Auf die 

Höchstgrenze von maximal 20 % des Grundkapitals, sind diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft 

anzurechnen, die während der Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. 

Ferner sind auf diese Begrenzung Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder 

Optionspflichten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Diese Anrechnung dient dem 

Interesse der Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung.  
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Das Bezugsrecht soll auch ausgeschlossen werden können, soweit es erforderlich ist, um den 

Inhabern oder Gläubigern von Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten 

bzw. Options- oder Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften 

ausgegeben worden sind oder werden, ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu geben, wie es 

ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. 

Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde. Zur leichteren Platzierbarkeit von 

Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt enthalten die entsprechenden Anleihebedingungen in der 

Regel einen Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit des Verwässerungsschutzes besteht darin, dass 

den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen bei nachfolgenden Emissionen ein 

Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen eingeräumt wird, wie es Aktionären zusteht. Sie werden 

damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen 

Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die 

Schuldverschreibungen ausgeschlossen werden. Dies dient der erleichterten Platzierung der 

Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur 

der Gesellschaft. Alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzes lediglich der Options- 

oder Wandlungspreis herabgesetzt werden, soweit die Anleihebedingungen dies zulassen. Dies wäre 

in der Abwicklung für die Gesellschaft jedoch komplizierter und kostenintensiver. Zudem würde es 

den Kapitalzufluss aus der Ausübung von Options- und Wandlungsrechten mindern. Denkbar wäre 

es auch, Schuldverschreibungen ohne Verwässerungsschutz auszugeben. Diese wären jedoch für 

den Markt wesentlich unattraktiver. 

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Sacheinlagen erfolgen, sofern dies im 

Interesse der Gesellschaft liegt. Als Sacheinlage kommen insbesondere – aber ohne Beschränkung 

hierauf – Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen und sonstige mit einem 

Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehende Vermögensgegenstände (einschließlich 

Forderungen), Immobilien und Immobilienportfolios in Betracht. In diesem Fall ist der Vorstand 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern 

der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach anerkannten 

finanzmathematischen Grundsätzen zu ermittelnden theoretischen Marktwert der 

Schuldverschreibungen steht. Dies eröffnet die Möglichkeit, Schuldverschreibungen in geeigneten 

Einzelfällen auch als Akquisitionswährung einsetzen zu können. So hat sich in der Praxis gezeigt, 

dass es in Verhandlungen vielfach notwendig ist, die Gegenleistung nicht in Geld, sondern auch oder 

ausschließlich in anderer Form bereitzustellen. Die Möglichkeit, Schuldverschreibungen als 

Gegenleistung anbieten zu können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante 

Akquisitionsobjekte sowie den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 

– selbst größeren – Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern 

liquiditätsschonend ausnutzen zu können. Dies kann auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen 

Finanzierungsstruktur sinnvoll sein. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er 

von der Ermächtigung zur Begebung von Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten 

bzw. Wandel- oder Optionspflichten gegen Sacheinlagen mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch 

machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn dies im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer 

Aktionäre liegt. 

Bedient werden die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Options- oder Wandlungsrechte 

oder Options- oder Wandlungspflichten grundsätzlich aus dem Bedingten Kapital 2026/I, das zu 

diesem Zweck gemeinsam mit der neuen Ermächtigung geschaffen werden soll. 

Soweit schließlich Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Options- oder 

Wandlungsrechte oder Options- bzw. Wandlungspflichten ausgegeben werden sollen, ist der 

Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt 

auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich 

ausgestattet sind, d. h. wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine 

Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und wenn die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage 

der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Außerdem 

müssen die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder 

Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen 

entsprechen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, folgen aus dem Ausschluss des Bezugsrechts 

keine Nachteile für die Aktionäre, weil die Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen keine 
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Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der 

Gesellschaft gewähren. 

Sofern der Vorstand während eines Geschäftsjahrs eine der vorstehenden Ermächtigungen zum 

Bezugsrechtsausschluss im Rahmen einer Ausgabe von Schuldverschreibungen ausnutzt, wird er in 

der folgenden Hauptversammlung hierüber berichten. 

 

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf 

Aktien (Aktienoptionen) der IBU-tec advanced materials AG (Aktienoptionen) an 

Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von 

verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der 

Gesellschaft verbundener Unternehmen (IBU-tec Aktienoptionsprogramm 2026) 

und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2026/II zur Bedienung des  

IBU-tec Aktienoptionsprogramms 2026 sowie entsprechende Satzungsänderung 

Vorstand und Aufsichtsrat halten es für sinnvoll, zur Motivation der Mitarbeiter der 

Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen Aktienoptionen an Mitarbeiter ausgeben 

zu können. Die Gewährung von Aktienoptionen kann auch ein Mittel sein, um das 

Engagement von Mitarbeitern und deren Bindung an das Unternehmen zu steigern. Ferner 

kann sie dazu beitragen, neue qualifizierte Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen. 

Der Aufsichtsrat hält es ferner für sinnvoll, die Möglichkeit zu haben, Aktienoptionen auch 

an Vorstandsmitglieder als Teil der Vorstandsvergütung ausgeben zu können. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

1. Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 31. Dezember 2030 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates bis zu 475.000 Bezugsrechte (die „Aktienoptionen“), die insgesamt 

zum Bezug von bis zu 475.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem 

rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 je Aktie berechtigen, nach 

Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen (das „IBU-tec Aktienoptionsprogramm 

2026“) auszugeben. 

(a) Ausgabe der Aktienoptionen, Ausgabezeitraum 

Die Ausgabe von Aktienoptionen erfolgt durch Beschluss des Vorstands und 

Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats, im Falle der Ausgabe von Aktienoptionen 

an Mitglieder des Vorstands ausschließlich durch Beschluss des Aufsichtsrats sowie 

Abschluss von Bezugsrechtsvereinbarungen zwischen der Gesellschaft und den 

einzelnen Bezugsberechtigten, frühestens allerdings von der Eintragung des zur 

Sicherung des IBU-tec Aktienoptionsprogramms 2026 beschlossenen Bedingten 

Kapitals 2026/I im Handelsregister an. Der Abschluss der 

Bezugsrechtsvereinbarungen muss bis zum 31. Dezember 2030 und im Übrigen 

während des Ausgabezeitraumes erfolgen. Ausgabezeitraum ist jeder 

Börsenhandelstag mit Ausnahme der Zeit zwischen dem Zehnten des letzten Monats 

eines jeden Kalenderhalbjahres und dem Tag der nachfolgenden Bekanntgabe der 

jeweiligen vorläufigen Halbjahresergebnisse (je einschließlich) sowie in der Zeit 

zwischen dem 10. März eines jeden Jahres und dem Tag der ordentlichen 

Hauptversammlung der IBU-tec advanced materials AG (je einschließlich). 

Börsenhandelstage im Sinne dieses Beschlusses sind Handelstage der Deutschen 

Börse. 
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Die Ausgabe der Aktienoptionen kann jährlich einmalig erfolgen. Zur Vereinfachung 

der Berechnungen und Verwaltung der Aktienoptionen kann in den Bedingungen für 

das IBU-tec Aktienoptionsprogramm 2026 durch den Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats beziehungsweise – soweit Berechtigte Mitglieder des Vorstands sind – 

durch den Aufsichtsrat jeweils ein Tag eines Ausgabezeitraums einheitlich als 

Ausgabetag festgelegt werden (der „Ausgabetag“). 

(b) Kreis der Bezugsberechtigten 

Aktienoptionen dürfen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der 

Geschäftsführung verbundener Unternehmen der Gesellschaft sowie Arbeitnehmer 

der Gesellschaft und verbundener Unternehmen der Gesellschaft ausgegeben 

werden. Der genaue Kreis der Berechtigten sowie die Anzahl der ihnen jeweils zu 

gewährenden Aktienoptionen werden durch den Vorstand der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft Aktienoptionen erhalten sollen, obliegt diese Festlegung und die 

Entscheidung über die Ausgabe der Aktienoptionen unter Beachtung der 

Angemessenheitsvorgaben des § 87 Aktiengesetz ausschließlich dem Aufsichtsrat 

der Gesellschaft. 

(c) Aufteilung 

Die insgesamt möglichen Aktienoptionen auf bis zu 475.000 Aktien aus dem  

IBU-tec Aktienoptionsprogramm 2026 verteilen sich wie folgt auf Mitglieder des 

Vorstands, auf Geschäftsführungsmitglieder verbundener Unternehmen sowie auf 

Mitarbeiter der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen: 

(1) Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft dürfen Aktienoptionen auf bis zu 

150.000 Aktien (ca. 32 Prozent) gewährt werden, 

(2) Geschäftsführungsmitgliedern (Geschäftsführer oder, bei Gesellschaften einer 

ausländischen Rechtsform, Personen in vergleichbarer Funktion) der mit der  

IBU-tec advanced materials AG zum Zeitpunkt der Ausgabe der Bezugsrechte 

verbundenen Unternehmen dürfen Aktienoptionen auf bis zu 125.000 Aktien 

(circa 26 Prozent) gewährt werden, 

(3) Mitarbeitern der Gesellschaft und der mit der IBU-tec advanced materials AG 

zum Zeitpunkt der Ausgabe der Bezugsrechte verbundenen Unternehmen 

(einschließlich jeweils von Führungskräften) dürfen Aktienoptionen auf bis zu 

200.000 Aktien (circa 42 Prozent) gewährt werden. 

Anderen Personen als Angehörigen der vorgenannten Gruppen dürfen 

Aktienoptionen nicht angeboten werden. Sollte ein Bezugsberechtigter wegen 

mehrerer Tätigkeiten innerhalb der IBU-tec Gruppe zugleich mehreren Gruppen 

angehören, kann die Gewährung von Aktienoptionen allein aufgrund seiner 

Zugehörigkeit zur höchstrangigen Gruppe beziehungsweise zur Gesellschaft erfolgen. 

Die Berechtigten müssen zum Zeitpunkt der Gewährung der Aktienoptionen in einem 

ungekündigten Arbeits- oder Dienstverhältnis zur Gesellschaft oder einem mit ihr 

verbundenen in- oder ausländischen Unternehmen stehen. 
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(d) Ausübungspreis 

Der bei der Ausübung der Bezugsrechte für den Bezug einer Aktie zu entrichtende 

Preis entspricht dem Mittelwert der Schlussauktionspreise der Aktie der Gesellschaft 

im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den fünf dem 

Ausgabetag jeweils unmittelbar vorangehenden Börsenhandelstagen, mindestens 

jedoch dem rechnerischen Anteil einer Aktie der Gesellschaft am Grundkapital 

(geringster Ausgabebetrag gemäß § 9 Abs. 1 Aktiengesetz), das heißt derzeit 

EUR 1,00 (dem „IBU-tec Ausübungspreis“). 

(e) Ausübungszeiträume, Wartezeit, letztmalige Ausübung 

Die Ausübung von Aktienoptionen ist jeweils nur in den folgenden Zeiträumen 

möglich (dem „Ausübungszeitraum“):  

• in den fünf Börsenhandelstagen, die dem Tag der Bekanntgabe der Jahres- oder 

Halbjahresergebnisse nachfolgen, 

• in den fünf Börsenhandelstagen, die dem Tag der ordentlichen 

Hauptversammlung nachfolgen. 

Die Aktienoptionen dürfen erstmals im ersten vollständigen Ausübungszeitraum nach 

Ablauf von vier Jahren nach dem Ausgabetag (der „Wartezeit“) ausgeübt werden. 

Letztmals können die Aktienoptionen zehn (10) Jahre nach dem Ausgabetag 

ausgeübt werden. Danach verfallen die Aktienoptionen ersatzlos. 

Die an einen Bezugsberechtigen im Rahmen einer Tranche ausgegebenen 

Aktienoptionen können während eines Ausübungszeitraums nur einmalig ausgeübt 

werden. Mehrere Ausübungserklärungen eines Bezugsberechtigten während eines 

Ausübungszeitraums sind ausgeschlossen. 

(f) Erfolgsziele 

Die Ausübung von Aktienoptionen ist darüber hinaus nur zulässig, wenn die Aktien 

der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung der Aktienoptionen das Erfolgsziel zum 

jeweiligen Ausübungszeitraum erreicht haben. Dieses gilt als erreicht, wenn der Wert 

der Aktie der Gesellschaft den IBU-tec Ausübungspreis um mindestens 25 Prozent 

übersteigt. Maßgeblicher Wert ist der Mittelwert der Schlussauktionspreise der Aktie 

der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 

während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Beginn des jeweiligen 

Ausübungszeitraums (der „Vergleichspreis“). 

2. Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026/II) 

Zur Ausgabe von Aktien an Inhaber von Aktienoptionen gemäß dem  

IBU-tec Aktienoptionsprogramm 2026 wird das folgende bedingtes Kapital (Bedingtes 

Kapital 2026/II) geschaffen: 

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 475.000,00 durch Ausgabe von bis zu 475.000 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2026/II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Erfüllung von Aktienoptionen, die 

aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Mai 2026 gemäß 

Tagesordnungspunkt 8 bis zum 31. Dezember 2030 gewährt werden. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen 

Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch 

machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Aktienoptionen auf dieses Bedingte 

Kapital 2026/II zurückgreift. Der Ausgabebetrag für die Aktien aus dem Bedingten 

Kapital 2026/II entspricht dem gemäß Ziffer 1 lit. d) zu Tagesordnungspunkt 8 der 
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Hauptversammlung vom 19. Mai 2026 festgelegten Ausübungspreis. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Aktienoptionen entstehen, am Gewinn teil. 

3. Satzungsänderung 

Nach Ziffer 4 Abs. 4.12 der Satzung der Gesellschaft wird folgender neuer Absatz 4.13 

ergänzt: 

"4.13  Das Grundkapital ist um bis zu EUR 475.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

475.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2026/II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Erfüllung von 

Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom  

19. Mai 2026 gemäß Tagesordnungspunkt 8 bis zum 31. Dezember 2030 gewährt 

werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

Inhaber der ausgegebenen Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von 

Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der 

Aktienoptionen auf dieses Bedingte Kapital 2026/II zurückgreift. Der 

Ausgabebetrag für die Aktien aus dem Bedingten Kapital 2026/II entspricht dem 

gemäß Ziffer 1 lit. d) zu Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom  

19. Mai 2026 festgelegten Ausübungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Aktienoptionen entstehen, 

am Gewinn teil. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe 

von Bezugsaktien unter dem Bedingten Kapital 2026/II anzupassen. 

Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der vorgenannten Ermächtigung 

zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der  

IBU-tec advanced materials AG nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie 

im Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2026/II nach Ablauf der 

Fristen für die Ausübung von Aktienoptionsrechten." 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die 

Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) der 

IBU-tec advanced materials AG an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, 

Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen sowie an 

Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen 

(IBU-tec Aktienoptionsprogramm 2026) und die Schaffung eines neuen Bedingten 

Kapitals 2026/II zur Bedienung des IBU-tec Aktienoptionsprogramms 2026 sowie 

entsprechende Satzungsänderung):  

Unter Tagesordnungspunkt 8 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, 

den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zu 475.000 Bezugsrechte 

auf bis zu 475.000 Aktien (Aktienoptionen) an Mitglieder der Geschäftsführung von mit der 

Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der 

Gesellschaft verbundener Unternehmen (jeweils einschließlich Führungskräften) auszugeben 

(IBU-tec Aktienoptionsprogramm 2026). Unter der Ermächtigung sollen Aktienoptionen auch an 

Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden können, wobei hierüber allein der 

Aufsichtsrat entscheidet. Zur Erfüllung der ausgegebenen Aktienoptionen soll das Bedingte 

Kapital 2026/II geschaffen werden.  

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt begründet: 

Aktienoptionsprogramme sind ein international und auch in Deutschland verbreiteter Bestandteil 

moderner Vergütungssysteme für Mitarbeiter und Führungskräfte. Um ihren Führungskräften 

und sonstigen Leistungsträgern auch im Vergleich mit Wettbewerbern attraktive 

Rahmenbedingungen und zielgerichtete Motivationsanreize bieten zu können, ist es sinnvoll, der 

IBU-tec advanced materials AG die Möglichkeit zu verschaffen, Aktienoptionen als Bestandteil 

der Vergütung anbieten zu können. Das Aktienoptionsprogramm 2026 soll ermöglichen, die 

Mitarbeiter und den Vorstand der Gesellschaft sowie die Geschäftsführungen und Mitarbeiter 

verbundener Unternehmen zu motivieren, langfristig zur Wertsteigerung des Unternehmens 

beizutragen. Die Gewährung von Aktienoptionen schafft dabei besondere Leistungsanreize, da 

Geschäftsleitungen und Mitarbeiter auf diese Weise direkt an Wertsteigerungen teilhaben können. 

Die Steigerung der Motivation der Mitarbeiter zur nachhaltigen Steigerung des 

Unternehmenswerts liegt auch im Interesse der Aktionäre, denen entsprechende 

Wertsteigerungen über die Erhöhung des Wertes ihrer Aktien ebenfalls zugute kommen. Die 

Möglichkeit zur Gewährung von Aktienoptionen kann ferner die Attraktivität der  

IBU-tec advanced materials AG und ihrer verbundenen Unternehmen als Arbeitgeber stärken. 

Das Aktienoptionsprogramm kann insbesondere dazu beitragen, auch in strukturschwachen 

Regionen geeignete und motivierte Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu halten.  

Mögliche Alternativen zur Gewährung von Aktienoptionen durch schuldrechtliche Nachbildungen 

wie virtuellen Aktienoptionen in Form sog. Phantom Stocks oder Stock Appreciation Rights, bei 

denen den Berechtigten statt Aktien ein Geldzahlungsanspruch in Höhe der Differenz zwischen 

dem Aktienkurs zum Zeitpunkt der Ausgabe des entsprechenden Rechts und dem Aktienkurs 

zum Zeitpunkt der Ausübung gewährt wird, erscheinen aus Sicht des Vorstands nicht 

gleichermaßen geeignet, um die vorgenannten Ziele zu erreichen. Zum einen können reine 

Geldzahlungsansprüche, die zum Ausübungszeitpunkt abgegolten werden, keine so langfristige 

Motivations- und Bindungswirkung entfalten wie die Ausgabe von Aktien, die der Berechtigte 

auch nach der Optionsausübung langfristig halten kann, um an weiteren Wertsteigerungen zu 

partizipieren. Zum anderen führen Geldzahlungsansprüche zu entsprechenden 

Liquiditätsabflüssen bei der Gesellschaft, die bei der Gewährung von Aktien vermieden wird.  

Die mögliche Verwässerung der Aktionäre infolge der Gewährung von Aktienoptionen nach dem 

Aktienoptionsprogramm 2026 ist demgegenüber verhältnismäßig gering, da höchstens 475.000 

Aktien, also 10% des derzeitigen Grundkapitals, ausgegeben werden dürfen. Das Volumen des 

Aktienoptionsprogramms 2026 und des dafür vorgeschlagenen Bedingten Kapitals 2026/II liegt 

damit auch deutlich unterhalb der gesetzlichen Grenze von 20%. 
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Die wesentlichen Eckpunkte des Aktienoptionsprogramms 2026 sehen folgendes vor: 

Aktienoptionen können an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der 

Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft und 

mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen (jeweils einschließlich Führungskräften) 

ausgegeben werden. Die Entscheidung über die Ausgabe von Aktienoptionen an Arbeitnehmer 

der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen 

trifft der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Über die Ausgabe von Aktienoptionen an 

Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft entscheidet der Aufsichtsrat, der dabei die Vorgaben 

des § 87 AktG zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung zu beachten hat. Die Ermächtigung 

zur Ausgabe von Aktienoptionen ist bis zum 31. Dezember 2030 befristet. Die Ausgabe kann 

einmal jährlich vorgenommen werden und erfolgt durch Abschluss von 

Bezugsrechtsvereinbarungen zwischen der Gesellschaft und den einzelnen Bezugsberechtigten. 

Bezugsvereinbarungen können jeweils während eines Ausgabezeitraums, höchstens jedoch bis 

zum 31. Dezember 2030, abgeschlossen werden. Ausgabezeitraum ist dabei jeder 

Börsenhandelstag der Deutschen Börse mit Ausnahme der Zeit zwischen dem Zehnten des 

letzten Monats eines jeden Kalenderhalbjahres und dem Tag der nachfolgenden Bekanntgabe 

der jeweiligen vorläufigen Halbjahresergebnisse (je einschließlich) sowie in der Zeit zwischen 

dem 10. März eines jeden Jahres und dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung der  

IBU-tec advanced materials AG (je einschließlich). 

Es können insgesamt maximal 475.000 Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf insgesamt 

maximal 475.000 Aktien der Gesellschaft ausgegeben werden. Davon können Aktienoptionen 

für bis zu insgesamt 150.000 Aktien (entsprechend rund 32%) an Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft, Aktienoptionen auf bis zu 125.000 Aktien (entsprechend rund 26%) an Mitglieder 

der Geschäftsführung verbundener Unternehmen und Aktienoptionen auf bis zu 200.000 Aktien 

(entsprechend rund 42%) an Mitarbeiter (einschließlich Führungskräfte) der Gesellschaft und 

mit ihr verbundener Unternehmen ausgegeben werden. Personen, die mehreren der genannten 

Gruppen angehören, können Aktienoptionen nur aufgrund der Zugehörigkeit zur jeweils 

höherrangigen Gruppe bzw. zur Muttergesellschaft gewährt werden. Die Berechtigten müssen 

zum Zeitpunkt der Gewährung der Aktienoptionen in einem ungekündigten Arbeits- oder 

Dienstverhältnis zur Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen in- oder ausländischen 

Unternehmen stehen. Die Ausgabe von Aktienoptionen an sonstige Personen ist nicht zulässig.  

Eine Aktienoption unter dem IBU-tec Aktienoptionsprogramm 2026 berechtigt zum Bezug einer 

Aktie der IBU-tec advanced materials AG zum Ausübungspreis. Der Ausübungspreis entspricht 

dabei dem Mittelwert der Schlussauktionspreise der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den fünf dem Ausgabetag jeweils unmittelbar 

vorangehenden Börsenhandelstagen. Der Ausübungspreis muss in jedem Fall jedoch mindestens 

dem rechnerischen Anteil einer Aktie der Gesellschaft am Grundkapital (sogenannter geringster 

Ausgabebetrag gemäß § 9 Abs. 1 Aktiengesetz) entsprechen, das heißt derzeit EUR 1,00 (sog. 

IBU-tec Ausübungspreis). 

Aktienoptionen unter dem IBU-tec Aktienoptionsprogramm 2026 können nur in bestimmten 

Ausübungszeiträumen ausgeübt werden. Zulässige Ausübungszeiträume sind jeweils die fünf 

Börsenhandelstage, die dem Tag der Bekanntgabe der Jahres- oder Halbjahresergebnisse 

nachfolgen, und die fünf Börsenhandelstage, die dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung 

nachfolgen. Jede Aktienoption kann erstmals im ersten vollständigen Ausübungszeitraum nach 

Ablauf einer Wartefrist von vier Jahren nach dem Tag ihrer Ausgabe (Wartezeit) ausgeübt 

werden. Jede Aktienoption muss bis spätestens zehn Jahre nach dem Tag ihrer Ausgabe 

ausgeübt werden; danach verfällt sie ersatzlos. Ferner können die im Rahmen einer Tranche an 

einen Bezugsberechtigten ausgegebenen Aktienoptionen nur einmalig ausgeübt werden; 

mehrere Ausübungserklärungen eines Bezugsberechtigten während eines Ausübungszeitraums 

sind ausgeschlossen. 

Weitere Voraussetzung für die Ausübung von Aktienoptionen unter dem  

IBU-tec Aktienoptionsprogramm 2026 ist das Erreichen des Erfolgsziels zum jeweiligen 

Ausübungszeitraum. Das Erfolgsziel gilt dabei als erreicht, wenn der Wert einer Aktie der  
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IBU-tec advanced materials AG den oben beschriebenen IBU-tec Ausübungspreis während der 

letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Beginn des jeweiligen Ausübungszeitraums um 

mindestens 25 Prozent übersteigt, wobei der maßgebliche Wert der Mittelwert der 

Schlussauktionspreise der Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 

während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Beginn des jeweiligen 

Ausübungszeitraums ist. 

 

9. Wahl zum Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der IBU-tec advanced materials AG setzt sich gem. §§ 95, 96 Absatz 1  

Alt. 7, 101 Absatz 1 AktG und Ziffer 8.1 der Satzung aus vier Mitgliedern zusammen, die 

von der Hauptversammlung gewählt werden. 

Derzeit ist der Aufsichtsrat nur mit drei Mitgliedern besetzt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit 

Wirkung ab Beendigung der am 19. Mai 2026 stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, als Aufsichtsratsmitglied in den 

Aufsichtsrat zu wählen: 

Max Narr, Berlin, General Partner bei Blue Forest Ventures (Venture Capital Fund) 

Angaben gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu 

bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen 

Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

1.  Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Keine 

2.  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen: 

Mitglied des Board of Directors bei Organigram Global Inc. 

 

10. Beschlussfassung über die Neufassung von Ziffer 15 Abs. 15.2 Satz 2 der Satzung 

(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) 

Die in § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG enthaltenen Voraussetzungen für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts bei im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG 

börsennotierten Gesellschaften wurden durch das im Dezember 2023 in Kraft getretene 

Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (ZukunftsfinanzierungsG) 

geändert. Nach dem geänderten § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG hat sich bei Inhaberaktien 

börsennotierter Gesellschaften der Nachweis des Anteilsbesitzes auf den Geschäftsschluss 

des 22. Tages vor der Hauptversammlung und nicht mehr wie zuvor auf den Beginn des  

21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Eine materielle Änderung der Frist für 

den Nachweis des Aktienbesitzes ist hiermit nicht verbunden. 

Ziffer 15 Abs. 15.2 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft sieht nach dem Vorbild der bis 

Dezember 2023 für börsennotierte Gesellschaften geltenden Regelung noch den Beginn des 

21. Tages vor der Hauptversammlung als Nachweisstichtag vor. Die Gesellschaft ist zwar 

nicht börsennotiert im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG. Dennoch halten Vorstand und Aufsichtsrat 

eine Anpassung des Wortlauts der Satzungsregelung an den geänderten Gesetzestext für 

sinnvoll. 



 

25 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, Ziffer 15 Abs. 15.2 Satz 2 der Satzung wie 

folgt neu zu fassen: 

"Der besondere Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Geschäftsschluss des  

22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in 

der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung zugehen." 

 

11. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Ermächtigung des Vorstands, die 

Abhaltung virtueller Hauptversammlungen vorzusehen, zu redaktionellen 

Folgeänderungen sowie zur Ermöglichung der Teilnahme von 

Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen im Wege der Bild- und 

Tonübertragung  

Gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 AktG kann die Satzung den Vorstand dazu ermächtigen 

vorzusehen, dass die Hauptversammlung als virtuelle Versammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 

(virtuelle Hauptversammlung). Eine solche Ermächtigung darf nach § 118a Abs. 5 Nr. 2 AktG 

die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen nur bis zu einem Zeitraum von längstens fünf 

Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung ermöglichen. Die Wahrung 

der Aktionärsrechte bei Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung wird durch die 

Vorgaben in § 118a Abs. 1 Satz 2 AktG sichergestellt. 

Die Abhaltung der Hauptversammlung im virtuellen Format war in den letzten Jahren 

verbreitet und ist mittlerweile praxiserprobt. Die virtuelle Versammlung kann im Einzelfall 

eine kostengünstigere, weniger aufwendige und in der Terminfindung flexiblere Alternative 

zur Präsenzversammlung sein, bei der die Aktionärsrechte weiterhin gewahrt bleiben. 

Vorstand und Aufsichtsrat halten es daher für sinnvoll, der Gesellschaft die Möglichkeit zu 

eröffnen, auch auf das virtuelle Versammlungsformat zurückgreifen zu können, wenn dies 

im Einzelfall zweckmäßig erscheint. Der Vorstand wird dabei im Rahmen der Ermächtigung 

und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung der jeweils 

gegebenen Umstände im Einzelfall entscheiden, ob er von der Ermächtigung Gebrauch 

macht und wie die virtuelle Hauptversammlung (unter Berücksichtigung der rechtlichen 

Vorgaben) konkret ausgestaltet werden soll. 

Zugleich soll durch entsprechende Satzungsänderung klargestellt werden, dass die bisherige 

Regelung in Ziffer 15 Abs. 15.6 der Satzung, wonach der Vorstand ermächtigt ist vorzusehen, 

dass Aktionäre auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort und ohne Bevollmächtigte an 

der Hauptversammlung teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 

teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme), sich 

nur auf die Online-Teilnahme an einer Präsenz-Hauptversammlung bezieht. 

In diesem Zusammenhang soll auch von der gemäß § 118 Abs. 3 Satz 2 AktG (ggf. in 

Verbindung mit § 118a Abs. 2 Satz 2 AktG) eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht 

werden, wonach in der Satzung bestimmte Fälle vorgesehen werden können, in denen 

Mitglieder des Aufsichtsrats anstelle einer physischen Teilnahme am Ort der 

Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung an der Hauptversammlung 

teilnehmen können. Das kann insbesondere im Fall der virtuellen Hauptversammlung eine 

sinnvolle Alternative sein. Ferner soll den Aufsichtsratsmitgliedern damit die Möglichkeit der 

Teilnahme an der Hauptversammlung unabhängig vom Versammlungsformat auch in 

Situationen gegeben werden, in denen eine Anreise zum physischen Versammlungsort nicht 

oder nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

1. Klarstellende Neufassung von Ziffer 15 Abs. 15.6 Satz 1 der Satzung  

Ziffer 15 Abs. 15.6 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

"Bei Präsenz-Hauptversammlungen ist der Vorstand ermächtigt vorzusehen, dass 

Aktionäre auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort und ohne einen 

Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 

teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme)."  

Im Übrigen bleibt Ziffer 15 Abs. 15.6 der Satzung unverändert. 

2. Ermächtigung zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen 

In Ziffer 15 der Satzung wird nach Abs. 15.6 ein neuer Absatz 15.7 eingefügt, der wie 

folgt lautet: 

"15.7 Der Vorstand ist ermächtigt (Ermächtigung 2026), jeweils einzeln für 

Hauptversammlungen der Gesellschaft, die innerhalb von fünf Jahren nach 

Eintragung dieser Satzungsregelung in das Handelsregister stattfinden, 

vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 

oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Versammlung abgehalten wird (virtuelle 

Hauptversammlung)." 

3. Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung 

im Wege der Bild- und Tonübertragung in bestimmten Fällen 

In Ziffer 15 der Satzung wird nach dem gemäß vorstehender Ziffer 2 eingefügten  

Abs. 15.7 ein neuer Abs. 15.8 eingefügt, der wie folgt lautet: 

"15.8 Den Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im 

Wege der Bild- und Tonübertragung im Fall der Abhaltung einer virtuellen 

Hauptversammlung sowie in Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund ihres 

Aufenthalts im Ausland, ihres notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im 

Inland oder aufgrund einer unangemessenen Anreisedauer die physische 

Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem 

Aufwand möglich wäre. Die Möglichkeit zur Teilnahme im Wege der Bild- und 

Tonübertragung gilt nicht für den Versammlungsleiter." 
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Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur Aktionäre 

berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 

Sprache angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Die Berechtigung zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist dabei durch eine in Textform (§ 126b 

BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts 

über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gemäß § 15.2 der 

Satzung der Gesellschaft auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, 00:00 Uhr 

Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, d.h. auf den 28. April 2026, 00:00 Uhr, zu beziehen; materiell 

entspricht dieser Stichzeitpunkt der Vorgabe aus § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG, dessen Wortlaut an der 

entsprechenden Stelle durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz geändert worden ist, wonach sich der 

Nachweis auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen hat. 

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 

mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der 

Tag der Hauptversammlung jeweils nicht mitzurechnen sind, d.h. spätestens bis zum 12. Mai 2026, 

24:00 Uhr, unter nachfolgender Adresse oder E-Mail-Adresse: 

IBU-tec advanced materials AG 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

Deutschland 

E-Mail: anmeldung@meet2vote.de 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen 

oder sonstige Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft 

keine Bedeutung für den Umfang und die Ausübung der gesetzlichen Aktionärsrechte, insbesondere 

des Stimmrechts, des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach 

dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst 

danach Aktionär werden, sind nicht stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für 

die Dividendenberechtigung. 

Eintrittskarten 

Die Aktionäre werden gebeten, das ihnen über das depotführende Institut zugesandte Formular zur 

Eintrittskartenbestellung zu benutzen. Nach rechtzeitiger Anmeldung und Erbringung des 

Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 

übersandt. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter entsprechender 

Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, z. B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 

einen Stimmrechtsberater, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer 

Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis des 

Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär 

mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen (§ 134  

Abs. 3 Satz 2 AktG). Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien der Gesellschaft, die ein 

Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils einen eigenen Vertreter für die 

Hauptversammlung zu bestellen. 
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Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). § 135 AktG bleibt unberührt. Aktionäre können 

für die Vollmachtserteilung das Vollmachtsformular verwenden, das sie nach der Anmeldung 

zusammen mit der Eintrittskarte erhalten, oder das auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung verfügbare Vollmachtsformular 

benutzen; möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. 

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktiengesetz 

gleichgestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden aktiengesetzlichen 

Sonderregelung (§ 135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu erteilenden Vollmachten 

vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden erfragt werden. 

Die Erklärung der Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihr Widerruf und die Übermittlung 

des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht, bzw. deren Widerruf 

muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden 

oder der Gesellschaft unter der folgenden Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen: 

IBU-tec advanced materials AG 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

Deutschland 

E-Mail: ibu-tec@meet2vote.de 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich bei den Abstimmungen in der Hauptversammlung durch von 

der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Hierfür legt die Gesellschaft 

folgende Regelungen fest: Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe 

ausdrücklich erteilter Weisungen zu dem jeweiligen Beschlussvorschlag ausüben. Ohne solche 

ausdrücklichen Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben bzw. 

sich der Stimme enthalten. Für die Bevollmächtigung unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen kann 

– abgesehen von der Vollmachtserteilung während der Hauptversammlung durch Verwendung des 

Formulars, das in der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt wird – das zusammen mit der 

Eintrittskarte zugesandte oder das auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung verfügbare Vollmachts- und 

Weisungsformular verwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf 

und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b 

BGB). Vollmachten für die Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen 

– sofern die Vollmachten nicht während der Hauptversammlung durch Verwendung des Formulars, 

das in der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt wird, erteilt werden – aus organisatorischen 

Gründen bis spätestens zum 18. Mai 2026, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter oben genannter 

Adresse oder E-Mail-Adresse eingehen. 

Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT 

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung, des Nachweises des Anteilsbesitzes sowie der 

Stimmrechtsausübung kann die Anmeldung, der Nachweis des Anteilsbesitzes und eine Vollmachts- 

und Weisungserteilung sowie deren Änderung gemäß § 67c Aktiengesetz auch über Intermediäre 

über SWIFT erfolgen. Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte 

BIC: CPTGDE5WXXX  

Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich.  

Anmeldungen und Nachweise des Anteilsbesitzes über SWIFT müssen spätestens bis zum letzten 

Anmeldetag (SWIFT Enrolment Market Deadline), das heißt bis 12. Mai 2026, 24:00 Uhr, bei der 

Gesellschaft eingegangen sein. Änderungen oder Vollmachts- und Weisungserteilungen über SWIFT 

sind danach noch möglich und müssen bis 18. Mai 2026, 12:00 Uhr, (SWIFT Vote Market Deadline) 

bei der Gesellschaft eingegangen sein. 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG 

Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl eines 

Aufsichtsratsmitglieds oder des Abschlussprüfers übersenden. Gegenanträge müssen mit einer 

Begründung versehen sein. Wahlvorschläge müssen nicht begründet werden. Gegenanträge und 

Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die nachstehende Adresse oder E-Mail-

Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht 

berücksichtigt.  

IBU-tec advanced materials AG 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

Deutschland 

E-Mail: antrag@meet2vote.de 

Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum  

4. Mai 2026, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter 

https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung  

zugänglich gemacht.  

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetseite 

veröffentlicht. 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab 

fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn 

sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 

Informationen zum Datenschutz  

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 

Kategorien personenbezogener Daten ihrer Aktionäre: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-

Adresse), ggf. Kontaktdaten des vom jeweiligen Aktionär benannten Aktionärsvertreters, 

Informationen über die von jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) 

und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten 

rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die 

Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um 

dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener 

Daten nach den §§ 118 ff. AktG unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können 

sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden. 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen 

lauten: 

IBU-tec advanced materials AG 

Hainweg 9-11 

99425 Weimar 

Tel.: +49-(0)3643-8649-0 

Fax: +49-(0)3643-8649-30 

E-Mail: mail@ibu-tec.de 
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Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich nicht 

an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese 

von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der 

Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 

Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. 

Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der 

Dienstleistung notwendig ist und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der 

Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem 

Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 

bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen oder Gegenanträgen werden, 

wenn diese Anträge von ihnen gestellt werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als zwei 

Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die 

weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen 

oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

Die Aktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über sie gespeichert wurden, 

auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben die Aktionäre das Recht auf 

Berichtigung sie selbst betreffender unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der 

Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von 

unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem 

keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO 

entgegenstehen). Darüber hinaus haben die Aktionäre das Recht auf Übertragung sämtlicher von 

ihnen an die Gesellschaft übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf 

„Datenportabilität“).  

Zur Ausübung ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail des jeweiligen Aktionärs an: 

datenschutz@ibu-tec.de  

Darüber hinaus haben die Aktionäre auch das Recht zur Beschwerde bei einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie unter folgender Adresse: 

DataCo GmbH 

Sandstrasse 33 

80335 München  

Tel.: +49-(0)89 7400 45 840 

E-Mail: datenschutz@dataguard.de  

Weimar, im April 2026 

IBU-tec advanced materials AG 

Der Vorstand 

 

  

mailto:datenschutz@dataguard.de
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie 
Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses DE000A0XYHT5-GMET-202605 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE000A0XYHT5 

2. Name des Emittenten  IBU-tec advanced materials AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  19.05.2026 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20260519] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

08:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung  

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Seminargebäude der Weimarhalle, Unesco-Platz 1,  

99423 Weimar, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  28.04.2026, 00:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20260427, 22:00 UTC] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung 

 


